
C~meLnde SubinQ Kant So1othu~ri

ZONENREGLE £ 1



Gestützt auf Art.16 Abs.3 des E;emeindebauraglementaa wird folgende Zonen—
ordnung erlaseens

§1

Die U rbauung des Gebietes von Subingen darf im Rahmen des Kant. und
& indebaureglementes nur nach den folgenden Vorschriften erfolgen,
deren rauml.icha Abgrenzung sich aus dem Zonenpian ergibt.

§2

!L..~ In dieser Zone sind nur ein- bi zweigeschassige Wohnbauten zugelassen.
B i zw g a igen Häusern werden Qachausbauten nicht gestatte . Die Us‘.
bäude dürfen hi3chetena 20 in lang sein.
G rbliche Betriebe sind untersag ~ ausgenommen von diesem Verbot md
kl inere nich ärende Gewerbe, welche keine besonderen g erblichen Ca-
bäu1id~keiten tigen. Ausnahmsweise kann die Bauk ission g erbliche
An- und Neben ten b illigen, ao7een sie im Ausmass und Gestal ng vom
Chsrakt v der uten nicht a ichen.

~t In dieser Z e sind nu ein- bis zuse geecho sige Wohnbauten ugel es
an nach § 54 des Kant. Normalbaureglemantes gest tt

Die x C lMng und Gebäudetiefe richtet sich nach § 16 und 17 des
kant. 6 regl tee, wobei die Bau ommiasion bei Gebäuden über 30 m Länge
ein Gli erung durch Vor— und Rückap nge verlangen kann.

ichtstZ~rende g rbliche Betriebe richten sich nach § 2, obei die Bau
k ission die illigung von der Anlage einer geeigneten Bepflanzung ab
hängig machen

§4

Iii ~j In diese Zone sind nur wei- oder dreigeschossige Bauten zugelassen.
Die Baukommission kann eingeschossige An— und Nebenbauten, welche archi
tektonisch an ihrem Standort gut wirken, gestatten.

Die max Cebäudelänge und Gebäudetiefe ‚ sowie die Zulassung gewerblicher
Betriebe richtet sich nach § 3.



§5

: Zn der gemischten Wohn- und Gewerbezone werden nur ein- bis zweige
echosaigs Wohnbauten, landwirtschaftliche Bauten und nicht störende
Gewerbe- und !nduetriebatriabe zugelassen. Die Ansiedlung von rauchenden
und r6ssenden Betrieben ist nicht geatqttet. Bei industriellen und ge
werblichen Bauten darf‘ die Traufhöhe 8 m nicht übersteigen.
Im übrigen gelten die Vorschriften von § 3.

§6

~: In der Zone Jr öffentliche Gebäude und Grünflächen d~tfen keine
privaten Bauten erstellt werden. Die Gemeinde hat das Land auf Verlangen
des Eigentümers zu kaufen und zwar zum ortsüblichen Yerkd~rswert.

Im S reitfalle Ober die Höhe des Landpreises entscheidet die Kant.
8 t ungsk ission. Will der Grundeigentümer das Land käuflich nicht
abtre an, so hat die Gemeinde beim Kantonarat die Enteignung zu verlangen.

Kommt die Gemeinde ihezer Verpflichtung nicht nach, so kann der Grund
eigentümer Bauten nach den Vorschriften, welche in der betr. umliegenden ‘~

Zone gültig sind, e stellen lassen.
2~

§ 7

GR: n d r Grundwasaezschutzzone besteht ein Bau- und 3aucheverbot.
Die Gemeinde oder die betr. Institution hat hierüber mit dem Grundeigen
tümer eine DienBtbarkeit gegen Entschädigung abzuschliessen. Ueber die
Höhe der Entschädigung entscheidet im Streitfalle die Kant. Schatzungs—
kommission. Will der Grundeigentümer keine Dienstbarkeit eingehen, so
hat die Gemeinde beim Kantonarat d e Enteignung zu verlangen.

§8

~: Es sind nur industrielle und störende gewerbliche Bauten zugelassen.

( usgenommen Schwerindustrie).
W nbauten werden nur gestattet, sofern sie betriebanotwendig sind
(z.B. Abwartwohnungen). Für die Länge und Höhe der Bauten gilt keine
Beschränkung; hingegen dürfen die Bauten nicht verunstaltend wirken.



• §9

/“~Bei einer itlichan Ueber ein grösse ( exes k der

Gemeinde t Ant der Bauk ission Abweichungen von den §~ 2, 3, 4
und 5 e Ab~nder des Uebeuungsplanas gestatten, sofern dadurch di

\~ Ausnutzung des dem Kant, Uauzegl ent entspricht und die vorge—
1 e Ueb eine zchitektcniach und n der Auswi kung auf di

1. darstellt. - 4
ein C r als vi G e quf eisen an ist in allen F~llen~~‘~

ein zisllez B aplan au zuarbeiten und zur Genehmigung zu unter-. (
breiten.

§ 10

hohe Gebt a da Ei rg nd Subingan, die im Zonenpian

o 1 rirden, z 1 zur 1 irte ftezone. Die G einde eratellt
in di Zan kein öf/fentlichen rke (str an und L tung )‚ kann

r die Ertsil der lUgung von der Einhaltung £øl r Be
dingung ig h s

1. d von der Beuk ission f tgei t Führung, Breit und Bauart
dsrStr

2. d rvonder esionfetgel t £OhrungundDimeneion dez
L itungen,

3. der von i ion besti Reg lung für weite An-.
soh]U an die private L itung.

Dez G inderat Antreg r ukommi sion in der Lendeirtschafta
z die vonA r, p. die Zuführun vanWaa ebl
In di e Falls ist die illigung zu erweigezn.

Der inderet kann für land ir chaftliche Bauten Auen set tten.
Für re Bauten gelten, eofedn sie zulässig e nd, die Vorschrift von

§ 2.

§ 11

Die G inde erstellt in der 1 .Etappa die öf entliehen Werke, wie
Hauptl itung der K alisation und der Hochdruckwasservezsorgung,
St e und ei tr. Hauptleitung, soweit es die Geineindefinanzen gestatten.



Dies trifft jedoch nicht zu, wenn ein Bauareal in unwirtschaftlicher Weise

uberbaut wird, d.h. in Bauarsal 8011 fortlaufend überbaut werden.

In der 2. Ctuppe werd n von der Gemeinde keine offentlichen Werke erstellt.

Die Gemeinde bestimmt aber die Führung und Dimension der Leitungen und

Strasse, sowie die Regelung für weitere I~nsch1üsse und Zufahrten.

Die Gemeinde hat zu jeder Zeit das Recht, private Hauptleitungen und Strassen

zum E:rstellungswerte zu erwerben.

Die Gemeindeversammlung kann jederzeit ein Gebiat in der 2.Etappe in die

1.Etappe einreiben.

§ 12

Die Perimeterbeitrage an die öffentlichen Werke richten sich nach dem heute

gültigen Baureglement, sowie nach dem Reglement über die Wasserversorgung

und Elektrizitätsveraorgung der Einwohnergemeiride Subingen.

§ 13

Wenn in apsz. Bebauungsplänen über Abstandsvorschrif‘ten nichts besonderes

erwähnt ist, richten sich die Grenz— und Gebäudeabatände nach § 18 des

Kant. Baureglementes.

§ 14

Das Gemsindebaureglement und das kantonale Normalbaureglemant gelten als

ergänzendes Recht.

Genehmigt, zu Handen der Gemeindevereammlting

Subingen den 25. 4. 19~2
Namens der Planungskommission Namens des Gemeinderates

Der Präsident: Der I~ktuar: Der ~mm n: Der G°deschreiber:

Vom Regierungsrat genehmigt durch Regierungsratsbeschluas Nr. ~/O/ e
Solothurn, den 2
Für den Regierungarat:

Der Staatsschrelber~


